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74. Jahrgang

Montag, 17. September 2018

B 1179

Öffentliche Ausschreibungen

Die Stadt Regensburg
Vergabeamt
D.-Martin-Luther-Str. 3
93047 Regensburg
Telefon 0941/507-5629
Fax 0941/507-4629
Mail: vergabestelle@regensburg.de

beabsichtigt folgenden Auftrag zu ver-
geben:

1.  Öffentliche Ausschreibung nach 
VOB/A

18 A 154 – Bohrarbeiten und Baumeis-
terarbeiten DIN 18299 ff.
18 A 156 – Landschaftsbauarbeiten nach 
DIN 18320

Nähere Informationen zu oben genann-
ten Ausschreibungen siehe unter  

www.vergabe.bayern.de und  
www.regensburg.de/vergaben

2.  Offenes Verfahren nach VgV
18 E 081 – Lieferung und Montage der 
Lager- und Werkstattausstattung
Absendung der Auftragsbekanntma-
chung im EU-Amtsblatt am 06.09.2018

Nähere Informationen zu oben genannter 
Ausschreibung siehe unter 
www.vergabe.bayern.de und 
www.regensburg.de/vergaben

Bei Widersprüchen ist allein verbindlich 
der Veröffentlichungstext im EU-Supple-
ment unter http://simap.europa.eu

3.  Öffentliche Ausschreibung nach 
VOL/A

18 A 152 – Lieferung und Montage von 
loser Kindergarten-Möblierung (Kinder-
haus Pestalozzi)

18 A 153 - Lieferung und Montage von 
loser Kindergarten-Möblierung (Kinder-
haus Clermont-Ferrand)

18 A 155 - Rahmenvertrag für die Lie-
ferung von Verbrauchsmaterial für Dru-
cker, Plotter und Faxgeräte mit Rück-
nahme der leeren Kartuschen/Patronen/
Trommeln

Nähere Informationen zu oben genann-
ten Ausschreibungen siehe unter 
www.vergabe.bayern.de und/oder 
www.regensburg.de/vergaben

Vorankündigung

Information über beabsichtigte Be-
schränkte Ausschreibungen nach § 3 
a Abs. 2 Nr. 1 VOB/A 2016 ab einem 
voraussichtlichen Auftragswert von 
25.000 Euro ohne Umsatzsteuer, siehe 
unter www.regensburg.de/vergaben

Auftraggeber:
Stadt Regensburg
Vergabeamt
D.-Martin-Luther Str. 3
93047 Regensburg
Telefon 0941/507-5629
Fax 0941/507-4629
E-Mail: vergabestelle@regensburg.de
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Bekanntmachung zur repräsentativen Wahlstatistik

Bekanntmachung
über die Wahlkreisvorschläge für die Landtagswahl und die Bezirkswahl am 14. Oktober 2018

Die Bekanntmachung des Wahlkreis-
leiters über die endgültig zugelassenen 
Wahlkreisvorschläge für die Landtags- 
und die Bezirkswahl im Wahlkreis 
Oberpfalz wurde im Bayerischen Staats-
anzeiger Nr. 36 vom 7. September 2018 
veröffentlicht und kann gemäß § 35 
Abs. 1 Satz 3 Landeswahlordnung an 
den Werktagen, außer Samstagen

Montag bis Mittwoch
in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Donnerstag
in der Zeit von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Freitag 
in der Zeit von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr

beim Bürgerzentrum – Wahlamt, Maxi-
milianstr. 26, 93047 Regensburg, 3. OG, 
Zimmer Nr. 309 eingesehen werden.

Die Bekanntmachung enthält für jeden 
Wahlkreisvorschlag den Namen der Par-
tei oder Wähler gruppe, sofern eine Kurz-
bezeichnung verwendet wird, auch die-
se, sowie Familienname, Vor name, Beruf 
oder Stand, Geburtsjahr und Anschrift 
der sich bewerbenden Personen.

Die Wahlkreisvorschläge für die Land-
tagswahl in allen Wahlkreisen Bayerns 
sind auch im Internet-Angebot des Lan-
deswahlleiters (www.wahlen.bayern.de) 
unter „Landtagswahlen/Landtagswahl 
am 14. Oktober 2018“ veröffentlicht.

Regensburg, 7. September 2018
Stadt Regensburg
Im Auftrag

Müller
Oberverwaltungsrat

Für die Wahl zum 18. Landtag am 
14. Oktober 2018 wurden im Wahl-
bezirk 11 in der Gerhardingerschule,  
Andreasstr. 19, 93059 Regensburg, und 
im Wahl bezirk 23 in der Konradschule, 
Eingang Eupener Str. 3, 93057 Regens-
burg, repräsentative Stimmbezirke ein-
gerichtet. 
In diesen Stimmbezirken werden für 
wahlstatistische Auszählungen Stimm-
zettel, auf denen Geschlecht und Ge-

burtsjahresgruppe vermerkt sind, ver-
wendet.
Das Verfahren ist gemäß Art. 91 Abs. 2 
des Gesetzes über Landtagswahl, Volks-
begehren, Volksentscheid und Volks-
befragung (Landeswahlgesetz) in Ver-
bindung mit § 87 der Wahlordnung für 
Landtagswahlen, Volksbegehren und 
Volksentscheide (Landeswahlordnung) 
zugelassen und geregelt.

Bei der Verwendung dieser Stimmzettel 
ist eine Verletzung des Wahlgeheimnis-
ses ausgeschlossen.

Regensburg, 10. September 2018
Stadt Regensburg
Im Auftrag

Müller
Oberverwaltungsrat


